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Anmeldung eines Gartenwasserzählers 
 
Angaben zum Grundstück: 
 
Kassenzeichen: 

 

 
Grundstück: 

 

 
Eigentümer: 

 

 
Tel.-Nr.: 

 

 
Angaben zum Wasserzähler und zur Bewässerungsfläche: 
 
Gerätenummer: 

 

 
Einbaudatum: 

 

 
Zählerstand bei Einbau: 

 

 
Eichjahr: 

 

 
Einbaustelle des Wasserzählers: 

 

 
Größe der Bewässerungsfläche in 
m²: 

 

 
Besonderheiten (Teich/Pool o.ä,): 

 

 
 
Bitte legen Sie einen Kaufbeleg und ein Foto des Gartenwasserzählers vor. 

 
 

 

Ort, Datum Unterschrift des Eigentümers 
 
………………………………………… Bitte hier abtrennen……………………………………… 
 
Informationen für Besitzer von Gartenwasserzählern: 
 
Nach § 15 Abs. 5 der Abwasserbeseitigungsabgabensatzung ist der Antrag auf absetzbare  
Wassermengen (hier Mitteilung des Zählerstandes des für die Gartenbewässerung angebrachten 
Zählers) bis zum 28. Februar des Folgejahres bei der Stadt einzureichen. Melden Sie die benötigten 
Werte erst nach diesem Termin, kann der Verbrauch leider nicht als absetzbares Wasser 
berücksichtigt werden. 
Eine Bekanntgabe zum Ende des lfd. Kalenderjahres wäre vorteilhaft und kann telefonisch oder 
schriftlich bei der jeweiligen Sachbearbeiterin mitgeteilt werden. Bitte denken Sie daran, Ihren Zähler 
bei der Eichaufsichtsbehörde anzuzeigen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie vom Eichamt 
direkt. Homepage: www.eichamt.de oder Telefon: 0511/1266-0.  

http://www.eichamt.de/

